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Stadt Halle (Saale) 
Herrn Bürgermeister Geier 
Marktplatz 1 
06108 Halle (Saale) 

Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Neuregelung der Kos 

tenerstattung des Schülerverkehrs 

Ich nehme Bezug auf Ihre Anfrage vom 10.01.2024, in der Sie um Beratung 

zum o.g. Antrag der FDP-Fraktion bitten. 

Laut dem Antrag soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, mit der HAVAG 

einen Vertrag Ober die Einführung eines kostenlosen Schülertickets für die 

Tarifzone 210 für alle mit Hauptwohnsitz in der Stadt Halle (Saale) gemelde 

ten Schülerinnen und Schüler des 1 .  bis 13 .  Schuljahrgangs auszuhandeln . 

Die Einführung des kostenlosen Schülertickets ist zum 01.01 .2025 vorgese 

hen. 

Ein Deckungsvorschlag zur Finanzierung der durch das kostenlose Schüler 

ticket entstehenden Mehrkosten ist in dem Antrag nicht enthalten. Dieser 

Mehraufwand wird von Ihnen mit ca. 9,6 Mio. € ohne zeitliche Erweiterung 

bzw. mit ca. 2 1 , 5  Mio. € bei zeitlicher Erweiterung der Schülerkarte beziffert. 

Die Stadt Ha l le (Saa le) befindet sich aufgrund ihres überhöhten Liquiditäts 

kreditbedarfs nach wie vor im Stadium der Haushaltskonsolidierung . Um der 

Zielsetzung des Gesetzgebers zur nächstmöglichen Rückkehr zu einer 

rechtskonformen Haushaltswirtschaft nicht zuwider zu laufen, darf die Stadt 

nur in Ausnahmefällen neue ostenträchtige Rechtsverpflichtungen einge 

hen. Voraussetzung ist hierbei deren gesicherte Finanzierung, da gemäß 
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S 100 Abs. 6 Satz 2 KVG LSA Abweichungen nur möglich sind, sofern das Haushaltskonsolidie 

rungsziel auf andere Weise erreicht wird. 

Auch die Hinweise des Ministeriums des Innern zur Haushaltskonsolidierung (Erlass vom 

24.09.2004) gehen davon aus, dass die Übernahme neuer freiwilliger Leistungen im Stadium der 

Haushaltskonsolidierung grundsätzlich unzulässig ist. Bei der beabsichtigten Einführung eines 

kostenlosen Schülertickets handelt es sich um eine derartige freiwillige Leistung. Nach $ 71 Abs. 2 

SchulG LSA ist lediglich vorgesehen, dass der Träger der Schülerbeförderung - die Stadt Halle 

(Saale) - die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg von in Halle wohnenden Schülern der 

allgemeinbildenden Schulen bis einschließlich des 10 .  Schuljahres, des Berufsvorbereitungsjahres 

und des ersten Schuljahrgangs derjenigen Berufsfachschulen, zu deren Zugangsvoraussetzungen 

kein mittlerer Schulabschluss gehört, ab Überschreiten der festgelegten Mindestentfernung zwi 

schen Wohnung und Schule übernimmt. Der Antrag der FDP.-Fraktion geht über diese Personen 

gruppen und auch die zu erstattenden Wegstrecken und Zeitschienen bewusst hinaus . Zum einen 

sollen auch die Schüler der Klassenstufen 1 1 - 1 3  erfasst werden, welche sich gemäß 5 71 Abs. 4a 

SchulG LSA mit einer Eigenbete iligung von 100 € je Schuljahr an den Kosten zu beteiligen haben , 

zum anderen sollen ausdrücklich auch die Fahrtkosten in den Ferien und in der Freizeit von der 

Stadt Halle (Saale) übernommen werden. Für die freiwillige Übernahme sämtlicher Fahrtkosten 

über die Verpflichtung nach S 71 SchulG LSA hinaus ist die Kostendeckung derzeit nicht gewähr 

leistet. 

Der Antrag der FDP-Fraktion missachtet die vorgenannten Grundsätze. Weder ist für die Einfüh 

rung eines kostenlosen Schülertickets eine rechtliche Verpflichtung der Stadt gegeben, noch ist 

die Finanzierung des Vorhabens geklärt. Im Übrigen ist eine sachliche und zeitliche Unabweisbar 

keit nicht erkennbar. 
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